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einer Zeit, wo der Stoat bey der Erschöpfung aller

ehmaligen Quellen des Einkommens der Geistliche»,
,»chl einmal die wirklich snbsistlrenden Canouicos zu

besolde» im Stande ist.

Ede dieser Suspensionsbeschluß des Vol!;. Ausschusses

ersinen, war »der die Weise der Ersetzung jener Slel-
Im, über die Wahleompercn;, über die da;» nöihigcn
Examina u, s. w. eine sehr weilläufige Corresponde»;,
die »n Minificrilini der Wissenschaften bereits einen
beträchtlichen Schriftcnsteß bildet, geführt, und wirk-
lich auch, wie sich der Beschluß vom i. Juli ausdrückt,
übereilt und vor der Ankunft des Entscheids der Regie-
r ng, die eine der beyden Stellen an den B. Prof.
Exauce ertheilt worden; eine Wahl, die durch den
«wähnten Beschluß nun wieder aufgehoben ward.

Dee B. Prof. Crauer hat nun keineswegs gram die
Verfügung der Vollziehung reclamirt; wohl aber that
dieß einer der Aspiranten auf die ote Stelle, der V.
Cavlan Meier von Römcrfchwyl Disir. Sempach,
welcher bereits unterm z. August v. I., und nun
w-cterholt unterm Ja», d. Z. sich an die Gestzar,
bung wcnd l; um Auf.icbmig jenes Vefchlusss der Voll,
jichung lind zugleich dann auch um Beseitigung oder
Ausschließung eines feiner Milcvnipclenlen für die 2le
Stelle, des B- Kellers, der wie der B. Mosr bc-

haupict, sich durch Schleich, und Nebenwege cindrin-
gcn wollte, bittet.

Die Unleruchtscommißion glaubt B. G. Ihnen au.
«thcn zu müssn, über das Begehren des B. Masers
nicht cin.u'reten, indem sie den Beschluß der Voil;ie>
hung, welcher die Wiedccdcûtznng 2 sehr cnlbehrlicher,
mit keiner Seclsorge, sondern einnq mit Chord«»»
verbundener S teilen cinsweilrn suchel.dirt hat, sehr ;ci:-
Semäß, zw ckmäßjg und auch dem Geiste dcs Gesetzes

vom >7 Hechstm, 1798 gemäß findet.

Die Petitionencvmn'.ißion berichtet über nachfolgende
Gegenstände:

r Das Ministerium des Innern übersendet eine Bitt-
schuft s, r,. Dee. 1800, och ihm von dem Reg. Stallh.
des Lcman eingesandt wurde: Der Bittsteller B. Hcmr.
B rche von Pentholaz, fovcrt volle Legitimaliou seines

yalürlichcn Sohns, Ludwig Heinrich. An die Civil-
eommißion gewiesn.

Die Mlitzsoldaten von Maracon im Distr. Oron
Gant. Lcnran, fodcrn ihren rückständigen Sold. An
h« Vollziehung gewiesen.

Am »6. Jam war keine Sitzung.

Mannigfaîtigkcitcn.
Beschluß der fränkischen Reftierun-st vom ?tcn

Pluviôse. (27.Jen,ter.)
Die Consul» der Republik, auf den Bericht des

Kriegsmilttsters, und Anhörung des Slaatsraths,
d e schli e s sc n:

1. Die helvetischen Halbbrigadcn sollen baldest in Folge
des Gentzes, da. jie creirl hat, ergänzt werden.

2. Der Preis des HandgeldcS bleibt nach Inhalt des
Vertrags vom 29. Frimaire vom yteu Jahr fest-
gcszt.

z. Die ttnteroksiàs und Soldaten der hftseüscheu
Halbbrigadcn, dir nach Ansdnmmg ihrer Jahre wie,
der ini nemlichen Corps sich anwerben lassen, werden
als Preis dieser zweyten Anwerbung die vier Jahre
dauert, dir Summe von sransssische Lw. erhalten.

Für die drille Anwerbung auch von g Jahr, erhalten
sie ü»tzio für die vierte 72 u. s. w.

4. Die Unterofsteiers und Soldaten, die in einer an.
dern helvetischen Haidbrigade sich zum zweyienmale
anwerben lassen, erhalten nur den Preis der An,
Werbung.

9. Die Unterofsieiers und Soldaten, die schs Monat
zwischen ihrem Abschied und ihrer neuen Amverbmiq
vcrfliess n lassen, erhalten nur den Preis der erstei»

Anwerbung.
6. Der für die Wiederanwerbnng sstgeszte Preis sokk

zu vier gleichen Theilen bezahlt werden :ein Vierche-t
bey der ersten Anwerbung, ein V-e tbeil im Augen»
biik, wo ihre Dienstzeit zu lausen anfängt; ein Vier,
theil zu Anfang des zweyten Jahrs ; ein Vertheil z>,

Ansang des dritten Jahrs.
7. Sobald die wirklich gebildeten helvetischen Briga-

den vollzählig seyn werden, soll zur Bildung einec
neuen Ha.'bbrigade geschritten werde», u. s. f.

8. Der Knegznàà soll die nöthigen Btk hle crther,
ken, damit die Rekruten, die mau für diese Hzch-
brigade» macht, so bald sie beym Coips anlangen?
mit den Kleidungsstücken und ihrer nöthigen Egnipe-
rung versehen werden.

x. Dem Minister wird ans die Staatsgeldcc von: „tea
Jahr, die Summe von 240,00? Franken üb.rge!>ri>

werden, um die Ausgaben der Anwerbung und Wie»
dcranwcrbuiig zu bestreiten.

10. Der Kriegsminister wird Befehl erhalten damit dl<

Aosankungsgel^r derOsfielere ttt»Gtfo-St(»k fà)>

.S
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der helvetischen Haibbrizaden, die nach Inhalt des

Beschlusses vom y. Frukt. nach Haus geschikt wor-
den sind ihnen auf die ncinliche Weise und auf die

peinliche Zeit, die für die fränkischen Ossicicrs fest-

gcsezl worden, ausbezahlt werten,

rr. Der Kriegs-und der Finanzministcr sind mit der

Vollziehung dieses Beschlusses beauftragt.

Kleine Schriften.
Anweisung zum B uchst a biren und Lesen

lehren, von P e st a l o z z i. Mit dem
ausschließlichen Privilegio der hel.
velische n R e p u b l l k g e d r n k t. 8. B e rn
in d e r N a l io n a l b u chd r u k k e rey >8oi.
7 V o gen. Wird zu Gunsten der Erziehungs-
zwecke des Verfassers, für 6 Batzen, brochirt
und die Beylagen auf Canton aufgezogen, für
8 Batzen verkaust.

Mit dieser Anweisung eröffnet der verdiente Pesta'
toz ;i die Reihe seiner Schul- und Unterrichtsbücher,
die die Resultate seiner pädagogischen Erfahrungen und

Nachforschungen enthalten sollen. Die einfache Anzeige

von der Erscheinung dieser Schrift, ist hinlänglich, um
alle Freunde des Erzieynngswelens auszufodern, das

Ihrige zur schnellen und allgemeinen Verbreitung decscl-

ben, bcnzutragen die um so mehr zu wünschen ist, da

der Ertrag dieser Schrift hinwieder ausschließlich dem

Gedeihen der Arbeiten ihres unermüdeten Verfassers in
dem Erziehungsweseu, gewidmet ist.

Die bisherigen so geheißenen A B C Bücher— sagt

P e st alo zzi — gehen zu schnell von wenigen Uebungen

m leichten Sylben zu isolirlen ganz schweren Wörtern,
und von diese» zu willkürlichen Zusammensetzungen über-

Der wesentliche Unterschied der zwischen Schall, Wort
und Sprache ist, wird in diesen Büchern nicht beherziget;

der Berg, der zwischen dem Anfang und Ende ihrer

Uebungen ist, wird nicht überstiegen, er wird übcrflo-

gen. — Ich habe gesacht, den Lücken, die aus diestn und

andern Fehlern unserer gedankenlosen, und obei stächst-

chcn Unterrichlswei'e entspringen, durch einen Leitfaden

abzuhelfen, dessen Vortheile wesentlich folgende sind:

i. Daß er die Kinder ans dem Punkt der Buchstabier-

Uebungen einzelner Sylbe» so lange aufhält, bis ihre

Fertigkeit hierin genugüm gebildet ist;

Daß er durch allgemeine Benutzung der Aehnlichkeit

der Töne, die Wiederholung der nämlichen Form den

Kindern angenehm macht, und dadurch den Zweck, sie

ihnen bis zur UNvergeßllchkeil einzuprägen, erleichtert;

z. Daß er die Kinder mit großer Schnelstgkcit dahin

bringt, icdes Wort, das sich durch Bcyfetzung einzelner

Miilanter bildet, sogleich ganz a uszu spreche», ohne es

allemal vorher buchstabirsn zu müssen, und dann auch

diese Zusammensetzungen auswendig duchsiabiren zu kön.

nen, welches ihnen nachher das Nichligschrelbe» unsäglich

erleichtert ;

4. Daß nach dieser Methode cine ganze Schulabthei.

lung zugleich geübt werden kann, und dadurch à
Zeitverlust und allem Schaden vorgebeugt wird, der

daraus entsteht, wenn der Schulmeister sich mit einzelnen

Kindern beschäftiget, und die andern entweder sich selbst

überlassen, oder ihre Thätigkeit mit Mitteln erzwingen

muß, deren Schaden den Nutzen des Lerncns wüt

übertrifft.

5. Endlich ist vielleicht dieses noch das Wichtigste,

daß diese Methode den frühen Hausunlerricht der Kinder

allgemein anbahnet und erleichtert, indem sie es nicht nur

einer jeden Mutter, die auch nur ein wenig lese» kann,

sondern auch jedem 7 bis 8iährigen Kinde, das nach ihr

geführt worden, leicht macht, seine jünger» Geschwister

nach derselben zu unterrichten. "

» Die Erreichung dieses lezteren Zweckes ist um so

sicherer, da dieses Buch selber für die Unmündigen beim,!,

und sie durch daS blosse Vorsprechen derselben, schon

in diesem Altw, zum Bewußtseyn dieser Töne gebracht

werden können. — Es ist für die Erziehung we-scnllich,

alle Theile, welche jedes Kunstfach Hai, zu sondern und

sie deni Kinde also einzeln zum Bcwußtstyn zu bringen,

damit es immer auf einmal »steht mehr als mit einer
Ansicht eines Gegenstandes belästiget werde, und seine

Aufmerksamkeit nur auf e i ne Art anstrengen dürste.

So muß hier das Anhöre» der Töne das dunkle B e<

w u ß t se y n derselben hervorbringen, ehe von Auf-

m e r k sa m k c it die Rede ist. Dann muß die rege gc-

machte Aufmerksamkeit dieses Bewußtseyn dem Kinde

klar machen; ferner muß das A u sspr c ch en der

Töne ganz abgesondertvon dem Kcimcnlcrnen der Buck-

stabc», und endlich die Kenntniß der Buchstaben fest

an die erzielte Aussprache der Töne, angeschloste»

werden, und mit der Vollendung der Kenntniß von

diese», fängt .dann erst die eigentliche Buchstabier-

übunz an."
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